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Vierteljährkicher Abonnements Preis
Jnſerate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in derfür Halle und unſere unmittelbaren r O u r 1 I r Buchhandlung von H. Kirchner,

Abnehmer: 25 Sgr. Durch die reſp. O Unuiverſitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.Poſt Anſtalten überall nur:
1 Thlr.

Halliſche
für Stadt

Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchhandlung, Breite

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr. Schadeberg.

V 23. Halle, Freitag den 28. Januar 1848.
e e r

Verhandlungen
des Vereinigten ſtändiſchen Ausſchuſſes zu Berlin

am 19. Januar 1848.
(Beſchluß.)

9. 8. Todesſtrafe. Die Todesſtrafe iſt durch Ent
hauptung zu vollſtrecken. Die Todesſtrafe iſt durch den
gleichzeitig zu erkennenden Verluſt der Ehrenrechte, ſowie
durch öffentliche Ausſtellung des Kopfes und der nach der
Hinrichtung abzuhauenden Hand zu ſcharfen:

1) in den im Geſetz namentlich beſtimmten Fallen (9.
80 und 222),

2) wenn das mit Todesſtrafe bedrohte Verbrechen unter
beſonders erſchwerenden Umſtänden oder mit Ver-
leugnung des Ehrgefuühls begangen worden iſt.

Das hierzu gegebene Gutachten der Abtheilung lautet:
Es drängt ſich zunächſt die Frage auf, ob die Todesſtrafe

überhaupt beizubehalten ſei. Die Gründe, welche allgemein be-
kannt für und gegen die Beibehaltung geltend gemacht werden,
haben in der Abtheilung ihre Vertheidiger gefunden, und es iſt
nicht gelungen, Uebereinſtimmung in den Anſichten herbeizufüh-
ren. Sowohl über die Rechtfertigung der Todesſtrafe an ſich
aus dem Begriffe des Staats und aus den verſchiedenen Rechts
theorieen, als auch über die Frage, ob äußere Gründe die Bei-
behaltung dieſer Strafe rechtfertigen, waren die Anſichten ge
theilt; beſonders aber wurde die Meinung geltend gemacht,

daß, wie ſeither nach und nach die Anwendbarkeit der Todes
ſtrafe beſchränkt worden ſei, in derſelben Weiſe auch
ferner fortgeſchritten werden müſſe

daß gegenwärtig die gänzliche Abſchaffung der Todesſtrafe ein
zu gewagter Sprung ſein würde, deſſen Folgen ſich
nicht überſehen laſſen

daß adminiſtrative Maßregeln und das Begnadigungsrecht des
Monarchen die Vermittelung bilden würden, um end-
lich die allerdings ſpäter zu gewärtigende gänzliche Be
ſeitigung dieſer Strafe möglich zu machen.

Die Abtheilung hat ſich mit 9 gegen 5 Stimmen dafür
entſchieden

einen Antrag auf gänzliche Abſchaffung der Todesſtrafe nicht
zu befürworten.

Hierzu eine Beilage.

Die Abtheilung hat ferner in Erwägung gezogen ob die
Todesſtrafe öffentlich vollſtreckt werden müſſe, und es wurden
für die Bejahung dieſer Frage beſonders die Gründe geltend
gemacht daß ohne Oeffentlichkeit der Strafvollſtreckung der durch
die Todesſtrafe beabſichtigte Eindruck der Abſchreckung geſchwächt
und leicht zu der Vorausſetzung Anlaß gegeben werden könne,
daß ſich die Staatsgewalt ſcheue, mit der Vollſtreckung der
ſchärfſten Strafe öffentlich hervorzutreten.

Gegen dieſe Anſicht, daß die Vorſchrift, wie die Strafe zu
vollſtrecken ſei, nicht in das materielle Strafgeſetz, ſondern in
die Prozeß Ordnung gehöre, wurde angeführt, daß durch die
Oeffentlichkeit der Vollſtreckung die Strafe ſelbſt einen weſentlich
verſchiedenen Charakter erhalte, und die Abtheilung hat ſich
mit 8 gegen 6 Stimmen dafür erklärt, in das Geſetz die aus-
druckliche Beſtimmung aufzunehmen, daß die Todesſtrafe öffent-
lich zu vollſtrecken ſei.

Daß die Todesſtrafe durch Enthauptung zu vollſtrecken ſei,
hat keinen Widerſpruch gefunden dagegen iſt ferner in Erwä-
gung gezogen worden, ob nicht ſpeziell das Jnſtrument der Ent-
hauptung bezeichnet werden müſſe. Die im Jahre 1843 ver-
ſammelt geweſenen Landtage haben ſich in der Mehrzahl für die
Anwendung des Fallbeiles ausgeſprochen, und die Abtheilung
hat ſich einſtimmig für die Anwendung dieſes Jnſtruments er
klärt.

Endlich hat die Abtheilung die ſich bei d. 8 anſchließende,
in der Zuſammenſtellung mit Nr. 1 bezeichnete Frage erörtert:

ob ſtatt der im Entwurfe von 1843 angeordneten Schärfung
der Todesſtrafe die im gegenwärtigen Entwurfe angeordnete
Schärfung ſtattfinden ſolle

Nach den Motiven zum vorliegenden Geſetz Entwurfe iſt
von der Schärfung der Todesſtrafe durch Schleifung des Ver-
brechers zur Richtſtätte, wie ſie der Entwurf von 1843 anord
nete, Abſtand genommen worden, da ſich mehrere Landtage ge
gen jede auch nur ſymboliſche Schärfung der Todesſtrafe als
eine in ſich ungerechtfertigte und nicht erforderliche Modifikation
der abſolut höchſten Strafe erklärt haben. Dieſer gegen jede
Schärfung der Todesſtrafe ſprechende Grund muß als richtig
anerkannt werden er ſpricht aber nicht blos gegen die im Ent
wurfe von 1843, ſondern auch noch vielmehr gegen die im ge
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genwärtigen Entwurfe angeordnete Schärfung, da dieſe letztere
ſich als Verſtümmelung eines entſeelten Körpers darſtellt, wo
gegen ſich das menſchliche Gefühl empört. Der Verluſt der
Ehrenrechte kann als Schärfung der Todesſtrafe nicht eintreten,
weil ohnedies mit dem Leben auch die Möglichkeit, ferner Eh
renrechte auszuüben von ſelbſt aufhört.

Die Abtheilung hat ſich einſtimmig gegen jede anzuord-
nende Schärfung der Todesſtrafe erklärt.

Nach alle dem wird vorgeſchlagen,
zu beantragen:

1) Die Beſtimmung im erſten Alineag dahin zu vervoll-
ſtändigen daß die Todesſtrafe öffentlich durch Ent-
hauptung vermittelſt des Fallbeils zu vollſtrecken ſei;

2) die Beſtimmung im zweiten Alinea ganz fortzulaſſen.

Die Berathung wurde zuerſt ber die Frage eroffnet,
ob die Todesſtrafe beizubehalten oder abzuſchaffen ſei. Der
Abgeordnete Plange erklärte ſich fur Abſchaffung dieſer
Strafe aus folgenden Grunden: Die Todesſtrafe gründet
ſich auf das Recht der Wiedervergeltung; aber Wiederver-
geltung iſt kein Recht, keine Strafe, ſondern eine Rache.
Der Staat als Vereinigung eines Jnbegriffs von Menſchen
zum Staatszweck kann ſich von den Einzelnen das Recht
uüber Leben und Tod, welches dieſe Einzelnen nur im Falle
der Nothwehr beſitzen nicht übertragen laſſen. Aus die-
ſem Grunde iſt die Todesſtrafe nicht gerecht. Sie iſt aber
auch nicht nothwendig, weil ihr Zweck Sicherheit iſt, und
dieſe durch Einſperrung vollſtändig erreicht wird mit dem
Vortheil, daß die Einſperrung nicht wie die Todesſtrafe
dem Menſchen den Weg zur moraliſchen Beſſerung ver-
ſchließt. Der Tod iſt totale Vernichtung, keine Sicherheits-
ſtrafe. Drittens iſt die Todesſtrafe gefährlich, weil, wenn
auch ſelten, unſchuldiges Blut vergoſſen wird und kein Mit-
tel ubrig bleibt, den Jrrthum zu verbeſſern. Der Abg.
von Gaffron verlangte die Beibehaltung der Todesſtrafe
aus Ruückſichten und Grunden der Abſchreckungstheorie.
Er argumentirte alſo: Der Entwurf ſetzt die Todesſtrafe
auf Hochverrath, ſchwere Majeſtätsbeleidigung und Mord,
alſo auf die groößten Verbrechen die der Menſch begehen
kann, indem er die heiligſten Bande der Geſellſchaft zer
reißt. Die Strafe fur dieſe Verbrechen muß eine viel be-
deutendere ſein, wenn ſie dem Rechtsbewußtſein des Vol-
kes genugen ſoll. Sie kann durch lebenslange Einkerke-
rung nicht erſetzt werden. Der Grundſatz Das Leben iſt
der Guter Höchſtes nicht iſt nur eine Wahrheit fur den
in ſittlicher Bildung höher Stehenden, dem rohen und ſitt
lich verdorbenen Menſchen iſt dagegen das Ende des phy-
ſiſchen Daſeins, der Tod, in jeglicher Geſtalt ein Bild des
Schreckens. Die lebenswierige Einkerkerung hat dies
Schreckhafte nicht, weil ſie nicht ohne die Hoffnung einer
möglichen Befreiung bleibt. Zur Vervollſtändigung des
Schreckbildes der Todesſtrafe gehört die Oeffentlichkeit der
Hinrichtung, deren Wirkſamkeit man darin erkennt, daß ſie
die zum Mord erhobene Hand durch die Furcht vor dem
Tode entwaffnet. Wenn man ſagt, keinem Menſchen ſtehe
ein Recht uber das Leben eines Andern zu, ſo iſt zu er-
wägen, daß die an die Stelle der Todesſtrafe geſetzte le
benslarge, einſame Einkerkerung zum Wahnſinn, Selbſt
mord oder zur Verdumpfung fuührt, welche gegen jede Beſ-
ſerung abſtumpft. Fällt aber das Haupt unter dem Beile,
ſo iſt die Schuld auf Erden gebußt. Die Todesſtrafe iſt
in dem ſittlichen und religiöſen Gefühle des Volks gerecht-
fertigt und nothwendig; ihre Abſchaffung wird dieſes Ge-
fühl erſchuüüttern oder verletzen.

t Bürgermeiſter (Schier aus Freiburg an der Unſtrut
ſchloß ſich dem Antrage auf Abſchaffung der Todesſtrafe
völlig an. Er beantragte den Wegfall der Todesſtrafe, weil
ſie ſich nach keinem Strafrechtsſyſteme rechtfertigen laſſe.
Er ſprach ſich etwa wie folgt aus: Nach dem Erziehungs-
ſyſteme kann der Hingerichtete nicht mehr erzogen und ge-
beſſert werden. Die phyſiſche Abſchreckungstheorie gebraucht
den Menſchen als Mittel zum Zweck und entwurdigt die
Menſchennatur. Nach dem Praventionsſyſteme erſcheint die
Strafe als eine Pränumeration für kunftige Delikte, der
Todte kann aber keine fernern Verbrechen begehen. Das
Wiedervergeltungsſyſtem ſtraft kulpoſe und doloſe Verbre-
chen mit gleicher Strenge. Gegen den ſogenannten Abbu
ßungs- Vertrag ward ausgeſprochen daß uüber das Leben,
als ein unveräußerliches Gut, ein Vertrag mit Beſtand Rech-
tens nicht abgeſchloſſen werden kann. Das Syſtem der
pſychologiſchen Abſchreckung geht auf nichts anderes als
auf einen Abbußungs-Vertrag hinaus. Bei der Rothwehr-
Theorie hat der Nothſtand aufgehoört, ſobald das Verbre-
chen konſumirt iſt, und da außerdem ſtets das mildeſte
Mittel zur Abwendung des Nothſtandes angewendet wer-
den muß, ſo iſt danach die Todesſtrafe nicht gerechtfertigt.
Landrath von Munchhauſen aus Straußfurt wollte die
Beibehaltung der Todesſtrafe, weil er ſie aus dem Begriffe
des Staates an ſich fur gerechtfertigt und in beſonderer
Beziehung auf Preußen zur Zeit für unentbehrlich erachtete.

Der Abg. Neumann bezeichnete die Todesſtrafe als
einen Eingriff in die höhere Ordnung der Dinge, als einen
Widerſpruch gegen Moral und Religion, gegen Humanität
und Gerechtigkeit. Abg. Wodiczka glaubte, daß es dem
Rechtsgefuühle des größten Theiles des Volkes entſpreche,
wenn auf ein todeswurdiges Verbrechen die Todesſtrafe
folge. Nachdem noch der Abg. Krauſe ſich gegen die To-
desſtrafe erklärt hatte, ſchloß der Marſchall die Sitzung.

Deutſchland.
Weißenfels, d. 24. Januar. Am 19. d. M. hat

hier die erſte öffentliche Sitzung der Stadtverordneten in
einem dazu zweckmäßig eingerichteten Saale des Rathhau-
ſes ſtattgefunden. Der Buürgermeiſter Oelzen verband
mit dieſer Feierlichkeit zugleich die Einfuhrung der neuen
Stadtverordneten und zeigte in einer gehaltvollen Anſpra-
che die Wichtigkeit des königlichen Geſchenkes fur die poli
tiſche Ausbildung des ſtädtiſchen Burgers, die daſſelbe da
her mit innigem Danke zu empfangen hätten, wie es auch
allerwärts geſchehen ſei. Er gedachte ferner der ſegens-
reichen Einwirkung, welche die Oeffentlichkeit der Verſamm-
lungen auf das bisherige gute Vernehmen zwiſchen beiden
Stadtbehörden und auf die Belebung des Gemeinſinnes ha-
ben wurde, und ſchloß im Gefühle der Freude, daß er in
ſeinem ſehr vorgeruckten Alter (denn der Redner iſt bereits
ſeit 35 Jahren Burgermeiſter dieſer Stadt) noch den heu-
tigen Tag erlebt habe, mit dem Wunſche, daß der in
das ſtädtiſche Leben gepflanzte junge Baum recht viele gold-
ne Fruchte tragen möges. Gemäß der Aufforderung ver
anlaßte hierauf der älteſte Stadtverordnete, Oekonom Gun-
ther, die Wahl der neuen Beamten nachdem er in wur-
diger Rede den Dank fur das koöönigliche Geſchenk und die
Hoffnung auf eine höhere Geltung der Kommunal Angele-
genheiten ausgeſprochen hatte. Die Wahl des Vorſtehers
fiel auf den Juſtizrath Eich apfel, der ſchon ſechzehn Mal
durch das Vertrauen ſeiner Mitbürger dieſem Amte vor-
geſtanden hatte. Um ſo herzlicher und ermunternder wa



ren die Worte, mit welchen er die erſte öffentliche Sitzung
begann und hierauf der Verſammlung zehn Vorlagen des
Magiſtrats mittheilte, zu deren Begutachtung in der näch-
ſten Sitzung die Deputationen ernannt wurden.

Schweiz.
Bern, d. 20. Januar. Jn der heutigen Sitzung der

Tagſatzung wurde die baldige Herſtellung der bisher ver
nachläſſigten militäriſchen Einrichtungen in Appenzell J.-R.,
Graubuünden und Teſſin beſchloſſen, und ſodann das nach
ſte in Thun zu haltende Uebungslager beſprochen. Endlich
wird ein Bericht der eidg. Repräſentanten im Kanton Lu-
zern über die Auffindung der Handkaſſe des ehemaligen ſon
derbündiſchen Kriegsraths mit etwa 6500 Fr. verleſen. Nach
langer Diskuſſion uber die Kriegskoſten, während welcher
Luzern erklärte, daß ſein Rückſtand innerhalb weniger Tage
bezahlt werden wurde, wird die Sache der Neuner-Kom-
miſſion zur Begutachtung uberwieſen. Zuletzt verkun-
det Bern eine ihm ſo eben nachträglich zugekommene Jn-
ſtruktion, dahin zu wirken, daß die Beſtrafung der Ver-
brecher an der Eidgenoſſenſchaft, der Verſchlepper eidg. Gel-
der mit aller Strenge erfolgen und dagegen dem ubrigen
verfuhrten Theile des Volkes Amneſtie zu Theil werde. Der
Geſandte behält ſich die ausfuührliche Begründung dieſes
Antrags in der nächſten Sitzung vor. Dieſe wird auf nach
ſten Sonnabend angezeigt.

Frankreich.
Paris, d. 21. Januar. Die heutige Sitzung der De-

putirtenkammer wurde um 12/4 Uhr eröffnet. Die Depu-
tirten waren ſehr zahlreich anweſend und die Galerien ſtark
beſetzt. Die Jnterpellationen Odilon Barrot's über die
Petit'ſche Sache (wegen Amtsſtellenankauf am Oberrech-
nungshofe) beginnen. Eine Perſon, die den Miniſtern
ſehr nahe ſteht, begann der Redner, kam eines Tages zu
Petit, der eine Referendariatsſtelle zweiter Klaſſe beim Rech-
nungshofe ſuchte. Sie ſagte ihm, daß ihm dieſe Stelle
nicht gegeben werden könne, doch wolle man ihm eine Fi-
nanzeinnehmerſtelle (in Corbeil) verſchaffen, wenn er die
Entlaſſung des Herrn von ſeinem Amt als Referenda-
rius erſter Klaſſe bewirken kounne. Mittelſt eines beſtimm-
ten Preiſes wurde die Entlaſſung errungen, und die Kam-
mer kennt die Entruſtung, mit der dieſer Stellenſchacher
das Publikum erfuüllte. Merkwuürdig bleibt jedoch, warum
dieſe Entlaſſung nicht zum Finanzminiſter, wohin ſie ge-
hörte, ſondern zum Miniſter des Auswärtigen getragen
wurde? Das Raäthſel hat ſich gelöoſt; Herr Genie, Ge-
heimſchreiber des Herrn Guizot, war jener Unterhandler.
Meine Jnterpellation an den Miniſter geht daher dahin:
Handelte Herr Genie im Einverſtändniſſe und im Auftrage
des Miniſters? Seine Antwort möge eine glänzende Ge-
nugthuung, oder eine feierliche Beſtrafung ſein. Herr
Guizot: Alles, was Sie ſo eben gehoört, ſcheint mich zur
Veruübung zweier Feigheiten herauszufordern. Jch werde
ſie aber nicht begehen. Man ſammelt kleine Thatſachen,
bläht ſie auf und ſchwillt ſie an zur Debatte. Die eigent-
liche Beantwortung der Frage werde ich meinem Kollegen,
dem ehemaligen Finanzminiſter, überlaſſen. Herr Dufaure
ergriff die Gelegenheit, um das Andenken Paſſy's zu ret-
ten, und ſprach ziemlich heftig gegen den Miniſter. Bei
Abgang der Poſt ſprach Herr Barrot zum zweiten Male.

Das neue Geſetz, welches der Juſtizminiſter der De-
putirtenkammer geſtern vorgelegt, lautet: Art. 1. Alle Ueber
einkommen, Stipulationen oder Verſprechungen, die, un
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ter welcher Form oder in welcher Art es auch ſei, be
zwecken, einen öffentlichen Dienſt durch Rücktritt des Be
amteten oder ſonſtwie frei zu machen, ſind null und nich
tig. Die in Folge ſolcher Verträge geleiſteten Zahlungen
ſollen vom Empfänger zuruckerſtattet werden. Art. 2. Je-
der Jnhaber einer Staatsſtelle, der ſich erboten, dieſe fur
Geld abzugeben, geht ſeiner Anſtellung verluſtig und ver
liert ſeine Anſprüche auf Penſion ſelbſt wenn dieſelbe laut
den Büchern bereits fällig wäre. Ebenſo iſt derjenige, der
eine Stelle auf ſolche Weiſe zu erhalten trachtete, wenn
er Staatsbeamteter ſchon iſt, ſeines Amts entſetzt zu er
klären. Außerdem ſind beide Contrahenten mit einer Geld
buße zu belegen, die dem ſtipulirten Betrage gleich kommt.
Art. 3. Die diesfälligen Verurtheilungen ſind in allen Fal
len von den Civilgerichten, ſei es auf ſpecielle Requiſition
oder Anklage der Staatsanwaltſchaft, auszuſprechen.

Jm Miniſterium des Auswartigen ſind, heißt es, wich
tige Depeſchen aus der Levante eingetroffen, welche den
Ausbruch neuer Exceſſe zwiſchen Turken und Chriſten im
Libanon melden.

Die „Débats“ zeigen officiell an, daß der Prinz und
die Prinzeſſin von Joinville ſich nach Algier begeben und
dort einige Zeit bei dem Herzege von Aumale zubringen
werden.

Lyon, d. 16. Jan. Ein außerordentlicher Geſandte
des heiligen Stuhls nach der Schweiz iſt hier durch nach
Bern gegangen. Es iſt der franzöſiſche Prälat Hr. Lacquet,
Biſchof von Heſebon. Er iſt vom heiligen Vater beauf-
tragt, ſeine ganze Kraft der religiöſen Pacſficatlon der Ka
tholiken in der Schweiz zu widmen. Die Wahl dieſes hochſt
milden, verſoöhnlichen Mannes läßt darauf ſchließen, daß
der Papſt geneizt iſt, etwas zur Beruhigung der Gemuther
zu thun und ſich den gerechten Forderungen der Zeit, in
der wir leben, zu unterwerfen.

Amerika.
Der zu Queretaro verſammelte mexikaniſche Kon

greß hat alle Friedensvorſchläge verworfen, und beſchloſſen,
nicht eher Unterhandlungen einzuleiten bis der Feind das
merlkaniſche Gebiet verlaſſen habe. Die Erbitterung gegen
Nordamerika nimmt täglich zu. Buſtamente iſt zum Ober-
general der Mexikaner ernannt, deren Feſtungen jetzt, nach
der Einnahme von Guayama, alle blokirt ſind. Hingegen
iſt die Straße nach Veraccuz mit Guerillas bedeckt. Ge
neral Scott hat mehrere befeſtigte Poſten zum Schutz ſei
ner Sendungszuüge errichtet.

(Eingeſandt.)
Jch hatte geſtern die Freude, dem Sängerfeſte des Ge

ſangvereins von Pobles (bei Merſeburg) beiwohnen zu kön-
nen. Die Geſänge, von denen mir der Sängergruß von
Stunz, die drei Lebensblumen von Kreuzer, O sanctissi-
ma, Bundeslied von Lenz, das Ein mal eins von Seid“l,
der weiße Hirſch von Reichardt c. bekannt waren, wur
den mit vieler Präciſion vorgetragen und iſt über die Leiſtun-
gen des Vereins nur Lobenswerthes zu berichten. Mit den
aufrichtigſten Wünſchen für das fernere Beſtehen und glückliche
Gedeihen des Vereins im Herzen, verließ ich die ſehr zahlreiche
Feſtgeſellſchaft. Dem lieben Vereine für den mir bereiteten Ge
nuß meinen herzlichſten Dank.

L 24. Januar 1848.
Freie Gemeinde.

Sonntag Nachmittags 5 Uhr Verſammlung (Vortrag).
Der Vorſtand.

m



Bekanntmachungen.
Aeten- Verkauf.

Auf
den 9. Februar 1848 Vorm. 10 Uhr

ſollen an hieſiger Gerichtsſtelle mehrere
caſſirte Acten an den Meiſtbietenden gegen
ſofortige Zahlung verkauft werden.

Cönnern, den 21. Januar 1848.
Königl. Her Kommiſſion.

ei ſt e.

Haus- Verkauf.
Mein zu Naumburg neben dem Preu-

ßiſchen Hofe belegenes dreiſtöckiges Wohn
haus enthaltend 4 bewohnbare Stuben
nebſt Kammern und eingerichtetem Ver-
kaufsgewölbe 2c. welches behufs Brand-
verſicherung auf 1685 taxirt iſt, beab
ſichtige ich veränderungshalber aus freier
Hand an den Meiſtbietenden öffentlich zu
verkaufen. Hierzu ſteht Termin auf

den 24. Februar d. J. von Morgens
9 Uhr

in dem Hauſe ſelbſt an und lade Kauf-
liebhaber dazu ein. Uebrigens können auch
ſchon vor dieſem Termine Gebote ſowohl
bei mir, als auch bei dem Privat Secre-
tair Herrn Bartels zu Naumburg
(Michaelisgaſſe Nr. 1177) abgegeben, bei
letzterm auch zugleich Taxe Hypotheken-
ſchein und Bedingungen eingeſehen werden.

Apolda, den 24. Januar 1848.
Friederike Bierlich,
Schnittwaarenhändlerin.

Verkauf eines Wohnhauſes
in Merſeburg.

Jm ſpeciellen Auftrage des Eigenthü-
mers habe ich ein in Merſeburg am
Markte belegenes, parterre mit Kreuzge-
wölbe verſehenes und überdies noch 3 Stock
hohes Wohnhaus aus freier Hand zu ver-
kaufen. Es iſt in demſelben ſeit länger
als 20 Jahren der Buchhandel, eine Ma-
terial- und Kurzewaaren Handlung, ein

Leihbibliothek-, Putz und Uhrmacher-Ge-
ſchäft betrieben, und gewährt daſſelbe einen
jährlichen Miethsertrag von 250 300
woraus folgen möchte, daß das Grundſtück
eine gute Lage hat.

Familien Verhältniſſe halber iſt dieſes
Wohnhaus worin auch Stallung für 2
bis 4 Pferde, ſogleich aus freier Hand zu
verkaufen, und bitte ich darauf Reflecti
rende, ſich entweder perſönlich oder in
frankirten Briefen an mich zu wenden, um
die weitern Bedingungen und namentlich
bis zu welcher Zeit die jetzigen Mieths-
Contracte ablaufen, in Erfahrung zu brin-
gen.

Schönebeck, den 25. Januar 1848.
Carl Luther, Geſchäfts- Agent.
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Freiwilliger
Haus-, Schmiede-, Acker- und

Wieſen- Verkauf.
Ver änderungshalber bin ich geſonnen,

mein Haus nebſt Hufſchmiede, Scheune
und Ställen, einem dazu gehörigen Gar-
ten ſowie einer Hufe Feld, durchgängig
Weizenboden, und 2 Acker Wieſe, und
zwar in einzelnen Parzellen meiſtbietend zu
verkaufen. Zu dieſem Behuf habe ich

Sonntag den 20. Februar er.
Nachmittags 2 Uhr

Termin angeſetzt, wozu ſich Kaufluſtige im
Gaſthof zu Dölkau bei Schkeuditz mit
dem Bemerken einfinden wollen, daß ein
bedeutender Theil der Kaufgelder darauf
ſtehen bleiben kann und ſollen die weitern
Bedingungen vor Beginn des Termins be
kannt gemacht werden.

Dölkau bei Schkeuditz,
den 19. Januar 1848.
Der Schmiedemeiſter und Oekonom

Andreas Alpert.

Ein Haus in der günſtigſten Lage der
Stadt iſt für den feſten Preis von 8000
A mit Anzahlung ſofort aus freier

zu verkaufen. Das Nähere in Nr.
43.

Mehrere Land und Stadt Wirthſchaf
terinnen und Ladendemoiſelles, alle mit ſehr
guten Atteſten verſehen, werden ſofort ſo
wie auch zum 1. April geehrten Herrſchaf-
ten nachgewieſen auch iſt ſogleich ein an
ſtändiges, im Kochen erfahrenes Mädchen
zu vermiethen durch Frau Fleckinger,
große Klausſtraße Nr. 876.

Für die gewerkſchaftlichen Hütten zu
Leimbach und Gottesbelohnung foll
eine Quantität von circa 16 18,000
Schock Wellholz (das Schock im trocknen
Zuſtande von 2 Schwere) in einzelnen
Partieen von 500 Schock auf dem Wege
der Licitation von den Mindeſtfordernden
angekauft werden.

Als Termin dazu iſt
der 14. Februar Vormittags 10 Uhr auf

dem Rathskeller zu Wippra
anberaumt, und wollen ſich Lieferungs
luſtige zu dem bezeichneten Termine und
Orte einfinden; die Bedingungen werden
daſelbſt bekannt gemacht werden.

Der Kohlen Factor
Beſchoren.

E. Mein Stiefſohn M. L. Jä
ger iſt aus meinem Geſchäft entlaſſen.

W. H. Wendeborn, Schirmfabrik.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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250, 350 und 400 werden auf
ganz ſichere Hypothek ſofort geſucht durch
J. G. Fiedler.

Ein Laden mit Stube und Kammer c.
iſt ſofort oder zum 1. April zu vermiethen
durch J. G. Fiedler, kl. Steinſtraße.

Wattenfabrik- Verkauf.
Eine vollſtändige Wattenfabrik mit allen

Utenſilien und einer guten Kundſchaft ſoll
ſofort verkauft werden.
a bei Mich. Preuß, Rathhaus-

e.

Eine in beſtem Betriebe ſtehende Mate-
rial-Seilerwaarenhandlung c. iſt verände-
rungshalber des Beſitzers, wie es ſteht und
liegt ſofort zu verkaufen oder zu verpachten.
Näheres B. H. posterestante franco Halle.

Einen Lehrling ſucht zu Oſtern der Schnei-
dermeiſter Berger, kl. Ulrichsſtr. in den
3 Königen.

Stadttheater.
Freitag den 28. Januar: Der Poſtil-

lon von Lonjumeau, Oper in 3
Akten.

FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Heute wurde meine liebe Frau, Julie
geb. Andree, von einem muntern Kna-
ben glücklich entbunden.

Mühlhauſen, den 25. Januar 1848.
Jordan,

Ober-Landesgerichts-Aſſeſſor.

Verlobungs- Anzeige.
Als Verlobte empfehlen ſich

Friederike Lehmann,
Auguſt Wilke.

Cröllwitz und Giebichenſtein,
den 23. Januar 1848.

TodesAnzeige.
Montag den 24. Januar d. J. verſchied

ſanft nach kurzem Krankenlager der Kir-
chen-Rendant Carl Richter in faſt voll
endetem 62. Lebensjahre.

Nieder-Clobicau, den 26. Jan. 1848.
Die tiefbetrübten Hinterbliebenen.

Bei meiner Abreiſe von hier ſage ich
allen meinen Freunden und Bekannten in
und um Halle, von denen ich nicht per
ſönlich Abſchied nehmen konnte, ein recht
herzliches Lebewohl.

Halle, den 26. Januar 1848.
W. Hagemann.
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Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Freitag, den 28. Januar 1848.

Deutſchland. (Der r e n enthält die ſpeziellen Vorſchriften uüber die Ausfuhrung dieſer Beſtimmungen.)
Berlin, d. 26. Januar. Jhre Großherzogliche Ho Einem allgemein verbreiteten Geruchte nach ſoll auch

heit die Herzogin von SachſenKoburg-Gotha, und der Staatsanwalt bei dem hieſigen Criminalgerichte, vonSe. Durchlaucht der Prinz Leopold von Sachſen- Kirchmann, ſeinem Wunſche von ſeien e abbe

Koburg-Gotha ſind von Koburg, und der General-Ma- r zt rufen werden, und die Stelle eines Vice- Präſidenten desjor und General- Adjutant Sr. Hoheit des Herzogs von Ober-Landesgerichts zu Naumburg erhalten. Als ſein muth-
Sachſen KoburgGotha, von Alvensleben, iſt von K maßlicher Nachfolger wird der Land und Stadtgerichts
burg hier angekommen. Se. Excellenz der Herzoglich Director Grothe bezeichnet, welcher bereits im PolenPro-
anhalt deſſauiſche Wirkliche Geheime Rath und Regierungs zeſſe den Herrn Wenzel vielfach vertreten hat. Der Stadt
Praſident, Dr. von Morgenſtern, iſt nach Deſſau von gerichts- Director Reuter aus Königsberg dagegen wird als
hier abgereiſt. dDerjenige genannt der nach dem Abgange des Herrn Wen-

zel deſſen Stellung beim Kammergericht einnehmen wird.
Das Amtsblatt der K. Regierung in Potsdam vom 21. d. Es iſt jedenfalls eine eigenthumliche Erſcheinung, daß beide

enthält eine Verordnung über die rechtlichen Verhältniſſe Männer ſo bald eine Stellung aufgeben in der ſie, nach
der ſogenannten Diſſidentenſekten, aus welcher Folgendes ein dem uübereinſtimmenden Urtheile aller Sachverſtandigen, ſich
Auszug: l. Die Sekten der kathol. Diſſidenten, der Bapti- in jeder Beziehung nicht allein überaus bewährt, ſondern
ſten und der ſogenannten freien Evangeliſchen ſind bis jetzt auch die Achtung und Liebe der Einwohner der Hauptſtadt
noch nicht als Gemeinſchaften im rechtlichen Sinne aufzu- ſich erworben haben. Man wird unwillkurlich zu der An-
faſſen, vielmehr iſt ihre rechtliche Stellung zunächſt noch nahme veranlaßt daß das Amt eines Staatsanwaltes mit
von dem Ergebniſſe einer bereits eingeleiteten umfaſſenden ganz beſonderen Schwierigkeiten verbunden ſein muß, zu
Prufung ihrer Lehre und ihrer Einrichtungen abhangig. denen der Umſtand, daß der Staatsanwalt nicht ſelten eine
Hiernach ergiebt ſich von ſelbſt, daß ſie vorerſt nicht als Sache wider ſeine Ueberzeugung auf hööhern Befehl verfol-
Religionsgeſellſchaften, ſondern als eine Anzahl von einzel- gen muß, das Seinige beitragen mag.
nen Jndividuen zu betrachten ſind, welche ſich zur Bildung M BVerlin, d. 26. Jan. Wahrſcheinlich wird die Be

(e einer neuen Religionsgeſellſchaft vereinigt haben, und ihrer rathung des vereinigten Ausſchuſſes in dieſer Woche wieder
a bisherigen Kirche ſo lange angehören, bis ſie ſich auf die auf ein paar Tage ausgeſetzt bleiben, um der Abtheilung

im F. 17 der Verordnung vom 30. März 1847 bezeichnete Zeit zu laſſen, ihr Gutachten zu vollenden. Die Abgeord-
8. Weiſe davon losſagen. II. Eine Verpflichtung der bezeich- neten duürften ſich unter ſolchen Umſtänden darauf gefaßt

neten Jndividuen, ihren Austritt aus der Kirche, welcher machen, ziemlich bis Oſtern in unſern Mauern zu bleiben.
ſie bisher angehört haben, auf die im F. 17 der Verord- Der Strafgeſetzentwurf ohne die Einfuhrungsgeſetze
nung vom 30. März 18417 beregte Art zu erklären, beſteht enthält 478 Paragraphen und bis jetzt wird man einige
im Allgemeinen nicht ſondern tritt erſt alsdann ein, wenn dreißig erledigt haben! Jn der geſtrigen Sitzung ging
dieſelben ſich unter Berufung auf ihre Losſagung von der es ſehr lebhaft zu; es handelte ſich um die Vermogens-
Kirche denjenigen Verbindlichkeiten entziehen wollen, welche konfiskation, welche faſt einſtimmig verworfen wurde.
ihnen, der Kirche gegenuüber, obliegen zu der ſie zur Zeit Morgen ſind ſämmtliche Abgeordnete beim Landtagskom-
noch im rechtlichen Sinne gehören. Es folgt daraus daß miſſar zu einem Diner verſammelt, und in der vorigen Wo-
ein unmittelbarer Zwang zu einer förmlichen Losſagung von che waren ſehr viele zur königlichen Tafel geladen. 8

7 ihrer bisherigen Kirche im Sinne des F. 17. J. a. bei den Königsberg, d. 22. Januar. Mehrere der Mit-
gedachten Perſonen nicht ſtattfindet. Dieſelben ſind aber glieder der frei evangeliſchen Gemeinde haben ihre Kinder
zur Erfuüllung ihrer Verbindlichkeiten gegen ihre bisherige weder von einem Geiſtlichen aus der alten Kirche, noch in
Kirche auf geſetzliche Weiſe ſo lange anzuhalten, als ſie der neuen Gemeinde taufen laſſen, weil nach ihrer Anſicht

4 nicht ihren Austritt aus derſelben in der im g. 17. l. a. der Taufact uüberhaupt unnoööthig iſt, und ſo iſt ihnen denn
vorgeſchriebenen Form erklären. III. Wenn in Folge des vom Polizei- Präſidium folgende letzte Erklärung zugefertigt

8. ad II. gedachten Verfahrens oder von freien Stücken ein worden:
n. Diſſident ſeinen Austritt aus der Kirche in der Form des Da Sie meines Schreibens vom 5. December v. J. un

9. 17. I. a. erklärt hat, ſo kann er alsdann auch den aus geachtet weder den Nachweis geführt haben, daß die Geburt
ch 16. ib. folgenden Schutz in Anſpruch nehmen. Erſt von Jhres Kindes in eines der öffentlich anerkannten Kirchenbücher
in da ab findet alſo beiſpielsweiſe der F. 131 des Anhangs eingetragen worden, noch die beſtimmte Erklärung abgegeben

zum Allgemeinen Landrecht auf ihn keine Anwendung mehr, haben, daß Sie ſich noch als Mitglied der anerkannten evangeli-
ht und erſt von da ab iſt nicht mehr die Taufe, ſondern nur ſchen Landeskirche betrachten ſo bin ich zur nachſtehenden Er

die vorſchriftsmäßige Anmeldung der Geburt reſp. der dem öffnung genöthigt. Sobald es nicht in Jhrer beſtimmten Ab-
Kinde beigelegte Vorname nach g. 3 und 13 der Verord- ſicht liegt, aus der evangeliſchen Landeskirche auszuſcheiden, und
nung vom 30 Marz v. J. zu controlliren reſp. durch das dieſes auf eine unzweifelhafte Weiſe zu erklären, müſſen Sie
in 9. 12 ib. vorgeſchriebene Strafverfahren zu erzwingen. fortdauernd als Mitglied derſelben betrachtet und es muß dem



gemäß in Anſehung der Taufe und Eintragung der Geburt
ihres Kindes nach den in dieſer Kirche beſtehenden, geſetzlich
anerkannten Ordnungen verfahren werden. Jch finde mich da-
her veranlaßt Sie, wie hiemit geſchieht, aufzufordern, inner
halb 6 Wochen die Taufe ihres Kindes durch einen vom Staate
anerkannten Geiſtlichen und die Eintragung der Geburt und
der Taufe in ein anerkanntes chriſtliches Taufregiſter zu bewir
ken und mir bis zum Ablauf der beſtimmten ſechswöchentli-
chen Friſt nachzuweiſen, daß dieſes geſchehen iſt, indem ich,
wenn dieſer Nachweis nicht geführt werden ſollte, nach dem
Ablauf dieſer Friſt genöthigt bin, dem competenten Gerichte
hievon Anzeige zu machen um nach Vorſchrift des 9. 131 des
Anhanges zum Allg. L.- R. Th. 2. Tit. 11, 9. 446 und des
Reſcripts vom 23. Febr. 1802 (Nov. Corp. Coust. IX. 8. 769.)
die Taufe und Eintragung der Geburt des Kindes durch Ver
mittelung eines demſelben zu beſtellenden Curators zu bewir-
ken. Lauterbach.

Bielefeld, d. 18. Januar. Die Verhältniſſe unſe
Man iſt all-rer LeinenJnduſtrie entwickeln ſich ruſtig fort.

ſeitig bemuüht, der Vermiſchung des Maſchinengarnes mit
dem Handgeſpinnſte kräftig entgegen zu treten, zu welchem
Zwecke ſich, zur Unterſtützung der Kaufmannſchaft, unter
dem ſolideren Theile der Leinweber ein Verein gebildet hat,
der dem Einſchmuggeln des Maſchinengarnes in Handge-
ſpinnſt-Gewebe einen kräftigen Damm entgegen zu ſetzen
ſucht. Auf der andern Seite ſchreitet dagegen auch die
Maſchinengarn-Jnduſtrie vorwärts, und es durfte nicht
lange mehr dauern, daß unſere Gegend eigene Maſchinen
Spinnereien beſitzt, wozu kaum eine andere Gegend des
Feſtlandes ſo geeignet ſein durfte, als unſer Ravensbergi-
ſches Flachs- und Webeland. Und das wird auch ſein Gu-
tes haben. Denn warum ſollten beide Gewerbszweige nicht
friedlich und einander ergänzend neben einander beſtehen
können Mochten wir bald lieber ſelbſt gutes Maſchinen
garn ſpinnen und verweben, als daß wir jetzt ſchlechtes
Engliſches kommen laſſen! Hoffentlich wird dann der Kauf-
mann im Stande ſein, ſeinen Abnehmern offen und ehrlich
in der einen Hand Maſchinen-, in der andern Handge-
ſpinnſt- Leinen zur eigenen Wahl anzubieten.

Stuttgart, d. 22. Januar. Die ordentliche Ver-
ſammlung der Stande des Königreichs wurde heute in her-
kömmlicher Weiſe durch den Konig feierlich eröffnet. Jn
der Thronrede heißt es unter andern: Fuür unſere Juſttz-
geſetzgebung ſind fur einen kunftigen Landtag mehrere zeit-
gemäße Reformen in Arbeit begriffen, einige dringendere
werden Jhnen auf dieſem Landtage vorgelegt werden, un-
ter dieſen eine allgemeine deutſche Wechſelordnung, welche
als ein ſehr erfreulicher erſter Schritt zu einer Gemeinſam-
keit deutſcher Geſetzgebung zu betrachten iſt. Meine
Ueberzeugung, daß der gegenwärtige Zuſtand der Preſſe
fur Zeitſchriften und Blätter in Deutſchland den gerechten
Erwartungen der Regierungen, ſo wie den Bedurfniſſen
der Nation nicht mehr entſpreche, hat mich veranlaßt, dem
Bundestag meine entſchiedenen Anträge mitzutheilen und
darauf anzutragen daß ein fur alle Bundesſtaaten gulti-
ges Preßgeſetz die Freiheit der Preſſe ausſpreche unter der
Bedingung eines Strafgeſetzes gegen den Mißbrauch und
gegen die Uebertreter dieſes Geſetzes. Die allgemein
bekannten Vorfälle in der Schweiz, herbeigeführt durch
ſchroff entgegenſtehende Parteien bis zum Burgerkriege ent
flammt, mußten auch fur die Nachbarlander einen gefähr-
lichen Einfluß ausuüben. Deutſche, durch die Gerichte ver
folgte Verbrecher ſammelten ſich in jenem Lande, ſuchten
Bereine mit ihren Landsleuten zu ſtiften, ſo wie uns durch

Schriften revolutionären Jnhalts zu überſchwemmen. Je-
des auch noch ſo ſchlechte Mittel wurde verſucht, um Auf-
regung und Unzufriedenheit mit dem Beſtehenden zu ver-
breiten. Jn dieſem Zuſtande, der eben ſo gefährlich für
uns, wie fur unſere Bundesnachbarn iſt, wende ich mich
mit allem Vertrauen an meine getreuen Stande als dieje-
nigen, die an der Spitze unſres Volks ſeinen Sinn und
ſeine Denkungsart ausſprechen. Jch lege Jhnen offen die
Lage unſerer Verhältniſſe vor. Wenn die Einwirkungen
von Außen ſtärker hervortreten ſollten ſo werden Sie mich
mit unerſchuütterlichem Muthe, ſo wie einſt gegen die Feinde
unſeres Vaterlandes jetzt nach beinahe 32jähriger Re
gierung gegen Stoörer unſerer innern Ruhe mit eben
der Feſtigkeit und Entſchiedenheit in Grundſaätzen auftreten
ſehen. Jn Vereinigung mit Jhnen, im Geiſte unſerer Ver
faſſung handelnd, gehe ich ruhig den Stuürmen unſerer Zeit
entgegen. Gott ſchutze und ſegne unſer Vaterland!

Nürnberg, d. 23. Jan. Unſerm „Korreſpondent von
und fur Deutſchland wird vom Rhein unterm 19. d. ge
ſchrieben: Es iſt nunmehr dem deutſchen Bunde abſeiten
der beiden deutſchen Großmächte die Vorlage gemacht wor-
den, daß derſelbe ſich bereit halten müſſe zu nachdruck-
lichen Schritten gegen die ſchweizeriſche Eidge-
noſſenſchaft, gegenüber der Haltung, die die letztere da
durch gegen die angrenzenden Staaten und Deutſchland an-
nehme, daß ſie ſich zum Terrain revolutiongir-propagandi-
ſtiſcher Umtriebe hergebe und ſomit die Ruhe und den
Frieden des Nachbarlandes bedrohe; auch in ihren inneren
Verhältniſſen in einer Weiſe verfahre, daß die ihr gewahrte
Neutralität formell wie materiell verletzt erſcheine. Die
Bundesverſammlung ſoll ſich einſtimmig dieſer von den bei-
den Großmachten dargelegten Anſicht angeſchloſſen haben.

Jtalien.
Genug, d. 18. Januar. Daß die Jeſuiten vorige

Woche in aller Stille wieder eingezogen ſind, nachdem ſie
ſich, ſcheint es, nur in den nahen Feſtungen verſteckt ge
halten, hat die Menge ſo verblufft, daß ſie dazu ſchweigt.
Sie funktionirten am Sonntag wie ſonſt in ihrer Kirche,
beſchutzt durch die bewaffnete Macht. Die Soldaten ſelbſt
zogen am verfloſſenen Sonntag, gegen ſonſtigen Gebrauch,
mit Gewehren und ganz bewaffnet in die Meſſe. Doch
während dies Alles ſo drohend ausſieht, lieſt man in den
Zeitungen ungeſchmälert die freiſinnigſten Artikel, und es
ſcheint, als ſollte die jetzige Haltung der Regierung in der
That nur dem allerdings zu großen Ungeſtum der Genueſer
in ihren Forderungen begegnen, nicht aber eine gefurchtete
Reaktion herbeifuühren. Die Deputation habe der König
nicht empfangen, weil es ungeſetzlich ſei, eine ſolche zu ſen-
den auf geſetzlichem Wege nehme er alle Wunſche und
Bitten entgegen.

Briefen aus Neapel vom 11. Januar zufolge die
der Allgemeinen Zeitung in ſpäter Stunde zugehen
fanden in Meſſina am 6. und 8. d. M. ruheſtoöreriſche
Auftritte ſtatt, die durch die bewaffaete Macht unterdruckt
werden mußten. Auch in Catania herrſchte Aufregung. Jn
Palermo ſoll es ebenfalls zu Unordnungen gekommen ſein.
Es wurden viele Truppen von Negpel hinuübergeſchifft.

Vermiſchtes.
Aus Zwiefalten im Wurttembergiſchen meldet

man, daß ſich dort ſeit dem 18. December v. J. zwel ge-
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wöhnliche Störche eingefunden haben, die, trotz der gro Getreidepreiſed r pßen Kalte noch am 19. Januar dort anweſend waren. (Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)
Köln, d. 22. Jan. Bei dem gegenwartig außer- Magdeburg den 26. Januar. (Nach Wispeln.)

gewöhnlich niedrigen Waſſerſtande des Rheines iſt der in- Weizen 52 56 Gerſte 37 39
tereſſante Fall eingetreten, daß die Grundpfeiler der, wie Roggen 41 43 Hafer 24 26
man annimmt um das Jahr 308 nach Chr. Geb. von Getreidebericht. Berlin den 26. Januar.
Conſtantin erbauten ſtehenden Brucke uüber den Rhein nicht Am heutigen Markt waren die Preiſe wie folgt.
weit von der gegenwärtigen Ponton-Bruücke deutlich ſichtbar Weizen 62—65
ſind. Von der Bruücke, die nach einigen Annahmen ſeiner Roggen loco neuer 42-44
Zeit Julius Cäſar am Sudende der Stadt über den Strom r pril Mai a1
efuührt haben ſoll, zeigt ſich eben ſ ig j l uhe vaßr rer Fürgeführ zeig eben ſo wenig jetzt als fruher 48pfd. pr. Frühjahr 25/, bz.

eine Spur. Gerſte 46-42Ein Fiſcher aus Kotomlatky (Böhmen) warf an Ruxvyt geb
letztverfloſſenen Weihnachten zweimal ſeine Netze in die Elbe Febr. Marz do.

n fus Vae verſchiedener Fiſche, darunter viele W wirarpfen un Welſe. Jeder Fiſch wog 25 60 Pfund, ptritus uja ein Wels 85 Pfd. Dem armen Fiſcher hatte de Elbe i rahtayr 191 h e B. vo v.
ein Weihnachtsgeſchenk von 1500 Fl. beſcheert, denn ſo
groß ungefähr iſt der Gelderlös aus dieſem ſeltenen Fange. Waſſerſtand der Saale bei Halle

am 26. Januar Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 3 Zoll.am 27. Januar Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 d 3 Zoll.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 26. Januar.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 26. Januar: 14 Zoll unter 0.

(3f. Brief. Geld. Zf. Brief. Geld.St. SchuldSch. 31 92 92 Pomm. Pfndbr. 31 927 92,
Seeh. Pram K. u. Nm. do. Fremdenliſte.Sheine 92 r d S Angekommene Fremde vom 26. bis 27. Januar.Schuldverſchr. 31 88 88 rant. do. s Jm Kronprinzen Hr. Kammerherr Baron v. Helldorf a. Bedra.
Berliner Stadt pr. Bk.2.Sch. 106, 105 Hr. Graf v. Morcerf m. Diener a. Paris. Hr. Rittergutsbeſ.
Obligat. 31 91 Baron v. Gutſchreiber a. Schleſien. Mad. Liebe a. Staßfurt.Wſtpr. Pfandbr. 31 0 Frdrchsd'or. 137 131/72 Die Hrrnu. Kaufi. Mangelsdorf u. Meurer a. Leipzig Voß a.

Großh. Poſ. do 4* l1007, And. Goldm. a Berlin, Fiſcher a. Magdeburg Aberſch a. Mainz, Wiesner a.
do. do. 3 9 80 5 Thlr. 12 127, Baden-

Oſtpr. Pfandbr. 3 95* Disconto 3 4 Stadt Zürich Hr. Privatgel. Löwe a. Königsberg. Hr. Dr. jugsberg Jur.Ditmar a. Berlin. Hr. DOekon. Schwarz a. Hannover. Die
Eiſenbahn- Actien. Hrrn. Kaufl. Kirchner a. Bremen, Roſenſtein a. Kaſſel Graffa. Hanau, Franke a. Hamburg Offermann a. Mainz, Schluter

Volleing. 3f. 3f. a. Magdeburg.Amſt. Rott. 4 95 B. OSchl. t. B. 2* 98 B. excl. Div. G. Boldnen Ring: Hr. Gaſthofsbeſ. Reichmann a. Berlin. Hr.
Arnh. Utr. 4 Potsd. Mgd. 4 90 B. Oekon. Dönicke a. Bardeleben. Hr. Chirurg Dr. Ehring a. Do
n W 113 B. 112 do. Pr. B. 4 92 B. renberg. Hr. Kaufm. Dülzner a. Magdeburg.
o. do. P. Obl. S do. Pr. A. B. 5 1015 B. 5 F. tBerl Hamb. 4 9977, bz. u. B. heit Stml 60 s B u e b rrn. Klingner a. Magdeburg, Leſ-
do. P. Obl. 100 bz. do. P. Obl, inger u. Hr. Hofzahnarzt Oemicke a. Berlin. Hr. Gen. Lieut.Bri. Stettin 4 110, B. do. St. Pr. T v. Zſcherosky a. Petersburg. Hr. Rentier Weißbarth a. Con
Bonne Köln. do v. St. gar. u ſtantinopel. Hr. Partik. Thierbandiger a. Wien.
Bresl. Freib.. 4 Sächſ. Bair. 4 898/, G. Goldnen Löwen: Die Hrrn. Kaufl. Germer a. Kopenhagen, Son-
do. do. P. Obl.! 4 Sag.-Glog. 4 51 B. 50 G ne a. Leipzig, Pohl a. Berlin. Hr. Partik. Mornnagel a. Wülf
Chemn. Riſa. 2 do. P. Obl. 4 roth. Hr. Amtm. Büchting a. Breslau. Hr. Mechan. Lichten-
n a do. do. 5 97 B ſtein a. Deſſau. Mad. Schmelzer a. Burg.Foch wernen 7 Stadt Hamburg Die Hrru. Kaufl. Steinhardt a. Berlin HöckEr. b. Schl. 4 60,, B. x Ar a. Zurch, Lehmann a. Nürnberg. Hr. Gutsbeſ. Seyffart a.2 Thüringer. 4 78 etw. bz. u. B. M Hr. Oekon. C iHrerd. Görl. 1 e J ahres K r. Oe Je ommiſſ. Honigmann a. Dresden. Hr.Düſſ. Elberf.! 4 99 B. do. P. Obl. 5 102 B. r. meàd. rüger a. Eelle.
do. do. P. Obl.! 4 Zarsk. Selo 67 B. Schwarzen Bär: Hr. Kaufm. Bretſchneider a. Nordhauſen. Hr.
Gloggnitz; 4 7 Muſiklehrer Scharre a. Detmold. Hr. Sattlermeiſter Hein m.h 058 excl. d Quittungs Gem. a. Wittenberg.Leipz Orced. 14 rc. v. S Goldne Kugel Die Hrrn. Oekon. Rehſe a. Strößen, Danziger a.

h. Zutan. (4 o er u e Kyr rMagd. Hlbſt. 4 117 B. 7 indſeil a. Berlin. r. Maler Keßner a. Güntersfeld. r.m e z e t 7 Je Kaufm. Nurnberg a. Hamburg. Hr. Gutsbeſ. v. Kamensky a.
do. P. l. u Berl. Anh. B. 45 107 B. 106 G. Oppeln-
t Z. e F. 3 7 un W r J. Gem. a. Magde-P. B. u. G. Brieg-Neiſſe. S urg, aper u. Ring a. Cöln, Lauſe a. Mainz.do. P. Obl. 5 1018 G. do. Thür. B. 20 8 v
d. III. Serie 5 101 bz. u. B. Magd. Witt. 50 71 bz. u. B.
Nrdb. K. Fd. 1 Mecklenburg 90 47 bz.OSchl. Lt. a. 3,104 B. ordb. F. W. 75 522, bz. u. B.
do. Pr. Obl. 4 targ. Poſ. 70 80/, bz. u. G.



Subscriptions FEinladung.
Unter dem Titel:

„NMusſlcalische Vollcsbibliothek“
erscheint in meinem Verlage in korrekter und eleganter Ausstattung:

Eine Sammlung
von vorzüglich beliehten, werthvollen und klassischen

Tones c enfür das
9 DPianoforke.

Jeden Monat erscheint regelmässig eine Liefernng, gross Musikformat für
jede Lieferung ist der Subseriptionspreis von 8 r festgestellt. Die resp. Sub-
scribenten verpſlichten sich immer zur Abnahme einer Folge von 12 Lieferungen,
welche zusammen 51 bis 52 volle Notenbogen enthalten (Titel und Umschläge
nicht gerechnet). Lieferung 1. 2. ist bereits erschienen und kann 2zur Ansicht
vorgelegt werden. Der Sabseriptionspreis ist präcis beim Empfang der Hefte zu
zahlen. Die Iste Folge dieser „„Volksbibliothek“ wird enthalten:

Lieferung 1. Beethoven, Sonate pathétique. Op. 13.
2. Kalkbrenner, Kondo brillant. (Gage d'Amitié) Op. 66.
3. Hünten, F., 4 Rondos, leicht und britlant. Op. 30.
4. Modzart, Fantasie uud Sonate C-moll. Op. 11.
5. Hera, II. Rondo brillant. Vp. 14.
6. Bertini, 48 Etuden. Vorstudien zu den 84 Etoden von J. B.

Cramer. Op. 29 und 32. 1. Hefkt.
7. Burgmüiller, F., Galop brillant. Op. 11. Maler hbrillant.

Op. 21. (In Form von Rondos.)
8. Beethoven, Sonate, Fr-moll. Op. 2. No. 1.

Aünten, F., Variationen über das Thewa: An Alexis.““
Op. 26.

2 10. Afogzurt, Sonate, D-dur. Op. 113.
Bertinè, 48 Etaden. Vorstudien zu den 84 Etuden von J. B.

Cramer. Op. 29 und 30. 2. Heft.
12. Beethoven, Sonate, C-dar. Op. 2. No. 3.

Zur Unterzeichnung und Bestellung beliebe man sich an Herrn Fr. Aschenbach
in Halle zu wenden.

G. Müller.Rudolstadt, im Januar 1848.

SerpentinWarmſteine und Handewarmer
empfiehlt zum billigſten Preis Chriſtian Kind am Domplatz.

Als Buchbinder und Galanterie- Arbeiter hier etablirt, em-
pfehle ich mich den geehrten Bewohnern Alslebens und der Um-

egend, und verſpreche ſtrenge Pünktlichkeit und Reellität. AnS reibmaterialien und Galanterie- Arbeiten halte ich ſtets Vor-
rath, als Stahlfedern, Stahlfedernhalter, Federpoſen, Bleiſtifte,
Reißfedern, Zeichenfedern, Siegellack, Mundlack, Gummi, Tuſch-
kaſten, ſämmtliche Sorten Schreibpapiere, elegante Briefpapiere
farbig und gepreßt, Briefeouverts, Schiefertafeln und Schwäm-
me, Cigarren-Etuis, Geldtaſchen, Brieftaſchen, Notizbücher,
Schreibmappen, Stammbücher, elegante Stammbuchblätter, Uhr-
gehäuſe, Feuerzeuge, Tauf- und Viſitenkarten 2ee.

Franz Meiſe, Buchbinder und GalanterieArbeiter.
Lehrlings-Geſuch. Ein Burſche, welcher die Bäcker Pro

Einen Lehrling wünſcht jetzt oder zu feſſion erlernen will, kann ſogleich Unter
Oſtern G. Kuberka, Mechanikus, kommen finden beim Bäckermeiſter Nohle,

kl. Schlamm Nr. 972. Leipzigerſtraße Nr. 1611.

Gebauerſche Buchdruckerei.

oooSoddglg JBVWBHWasvgh un h e e l

Splveſter in G

Holz- Auction.
Mittwoch den 2. Februar d. J.

Vormittags 10 Uhr
ſollen im Seebener Buſche circa 60
Schock Wellholz, Stangen und Reifſtöcke;
ferner an der ſogenannten Schachtbreite 21
Stück große kanadiſche Pappeln öffentlich
meiſtbietend unter den im Termin bekannt
zu machenden Bedingungen verauctionirt
werden.

Kaufluſtige wollen ſich zu gedachter Zeit
auf dem Vorwerke Seeben einfinden.

Liqueure, Aquavite (abgezogene
Branntweine), Spiritus und gerei-
nigte Branntweine (Korn) werden
in bekannter Güte jetzt zu bedeutend her-
abgeſetzten Preiſen verkauft in der Deſtilla-

tion bei W. Fürſtenberg.
Den 2. Februar komme ich mit ei-

nem Transport daniſcher Pferde in
Bornſtedt an.

Nohr, Pferdehändler.

Friſche Auſtern im
„„Ruüttli.“

Die Preiſe von Branntweinen, Aqua-
viten, Liqueuren, Rums c. ſetzte ich neuer-
dings herab, was ich meinen Abnehmern
hiermit ſchuldigſt anzeige.

Halle, im Januar 1848.
Der Kaufmann Krammiſch.

Von Korn Branntwein, ſowie von ge
reinigten Branntweinen halte ich fortwäh-
rend großes Lager, und empfehle ſolches
im Ganzen an Wiederverkäufer, ſowie aus
gemeſſen in bekannter ſchöner Waare.

Krammiſch.

Von Korken in allen Gattungen em-
pfing ich einen Poſten direct aus Frank-
reich von ausgezeichneter Qualität, und em
pfehle ſolche namentlich den Herren Gaſt-

wirthen. Krammiſch,Leipzigerſtraße Nr. 304.

Schlittſchuhe
mit und ohne Riemen empfehlen

F. W. Nortzeel.
Ferd. Nortzel.

Herr O. in R. benehmen
Sie ſich bei jedem Balle ſo, wie zum

A. Hennig.
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